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Niederschrift 
über die 33. Sitzung des Stadtrates Unkel der Wahlperiode 2019 – 2024 am  

24.01.2023 

 
Diese Niederschrift besteht aus den Seiten 928 bis 950 
mit den Beschlüssen 427/19-24 bis 436/19-24 
 
 
Tagungsort: Ratssaal der Stadt Unkel 
 Unkel, Linzer Straße 2 
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
Sitzungsende: 20:00 Uhr 

 
Die Einladung erfolgte am 13.01.2023 unter Beachtung des § 34 Abs. 3 GemO. 
 
Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer: 
 
Vorsitzender:  Hausen, Gerhard 

 
Stadtrat Unkel Conrad, Ludwig 
 Efferoth, Christian 
 Euskirchen, Wilfried 
 Haller, Michael 
 Haller, Susanne 
 Küpper, Günter 
 Laschefski, Christiane 
 Mönch, Manfred 
 Mußhoff, Alfons 
 Naaß, Volker 
 Plöger, Wolfgang 
 Schmitz, Daniel 
 Stolte-Herdler, Claudia 
 Thomalla, Volker 
 Prof. Dr. von Keitz, Wolfgang 
 von Wülfing, Knut 
 Winkelbach, Andrea 
 Winkelbach, Markus 
 Zeise, Holger 

 
 
Abwesend Müller, Heinz-Peter 
entschuldigt: Schober, Georg 
 Schuster, Dirk 

 
 Schriftführerin:            Conrad, Sabrina 
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Tagesordnung: 
 
öffentliche Sitzung: 

 
1 Einwohnerfragestunde 
2 Kommunaler Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP) 

Beitrittsbeschluss (Vorlagen-Nr.: 1354/19-24) 
3 Parkraumbewirtschaftung (Vorlagen-Nr.: 1365/19-24) 
4 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Unkel vom 18.06.2019 

-  Erhöhung der Entschädigung nach § 10 der Hauptsatzung (Vorlagen-Nr.: 
1343/19-24) 

5 Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter 
5.1 Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter (Vorlagen-Nr.: 1362/19-

24) 
5.2 Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter (Vorlagen-Nr.: 1380/19-

24) 
6 Ergänzungswahl Ausschüsse (Vorlagen-Nr.: 1372/19-24) 
7 Vergaben 
8 Mitteilung über erfolgte Vergaben 
9 Annahme von Spenden (Vorlagen-Nr.: 1368/19-24) 
10 Mitteilungen und Anfragen 

 
nichtöffentliche Sitzung: 
 
11 Alternative Energien - Windenergie - Nahwärme 
12 Anfrage: Übernahme Kleinspielfeld BHAG Sportpark an die Stadt Unkel 
13 Grundstücksangelegenheit 
13.1 Grundstücksangelegenheit 

Tausch landwirtschaftlicher Flächen im Bereich der Hinterheide zwischen der 
Stadt Unkel und der OG Erpel (Vorlagen-Nr.: 1351-1/19-24) 

14 Mitteilungen und Anfragen 
 
öffentliche Sitzung: 
 
15 Bekanntmachung der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

 
 
 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden, besonders den 
1. Beigeordneten Wolfgang Plöger sowie die Beigeordneten Günter Küpper und Markus 
Winkelbach und stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit des 
Stadtrates Unkel fest. 
 
Er teilt mit, dass für die heutige Sitzung die Ratsmitglieder Georg Schober, Dirk Schuster 
und Heinz-Peter Müller entschuldigt abwesend sind. 
 
Der Vorsitzende begrüßt zudem Herrn Hans-Joachim Röder (ehemals Pressevertreter) als 
Zuhörer im Saal sowie die Schriftführerin, Frau Sabrina Conrad. 
 
Der Vorsitzende hat keine Änderungen in der Tagesordnung. 
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Da es keine weiteren Anmerkungen gibt, wird die vorliegende Tagesordnung angenommen. 
 
 
TOP 1 Einwohnerfragestunde 

 
Herr Röder gibt seinen persönlichen Unmut über die Bürgernähe in der VGV zum Ausdruck. 
Er beanstandet, dass man sich bei Terminen in der Verwaltung anmelden sollte. 
 
 
TOP 2 Kommunaler Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP) 

Beitrittsbeschluss 

 
Am 29.11.2022 startete die Landesregierung zusammen mit den kommunalen Spitzenver-
bänden die Kommunale Klimaoffensive. In dieser Offensive werden insgesamt 250 Mio. 

€ für das Kommunale Investitionsprogramm „Klimaschutz und Innovation“ zur Verfügung 
gestellt. 
 
Diese Klimaoffensive besteht aus 2 Teilen: dem Kommunalen Klimapakt (KKP) und dem 
Kommunalen Investitionsprogram Klimaschutz und Innovation (KIPKI). Im Rahmen des 
KIPKI fließen dabei 180 Mio. Euro in eine kommunale Förderung, wo den Kommunen pro 
Einwohner ca. 44 Euro zur Verfügung gestellt werden. Weitere 60 Mio. Euro werden im 
Rahmen eines wettbewerblichen Verfahrens ausgegeben und die restlichen Gelder für Ad-
ministrierungs- und Beratungsleistungen aufgebracht. 
 
 
1. Kommunaler Klimapakt (KKP) 

Dieser ist Gegenstand der aktuellen Beschlussvorlage. Die Teilnahme an diesem KKP ist 
für die Kommunen freiwillig. Wenn eine Teilnahme gewünscht ist, wird neben dem Ratsbe-
schluss der Verbandsgemeinde auch ein Beitrittsbeschluss der jeweiligen Ortsgemeinde 
bzw. Stadt benötigt.  

Der KKP stellt ein gegenseitiges Leistungsversprechen dar: 
Mit dem Beitritt zum KKP bekennt sich die jeweilige Kommune zu den Klimaschutzzielen 
des Landes und verpflichtet sich, ihre Anstrengungen im Hinblick darauf weiter zu verstär-
ken und schrittweise weitergehende und über das Bisherige hinausgehende Maßnahmen 
zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an die Klimawandelfolgen 
zu ergreifen. 
Im Gegenzug erhält sie individuelle Beratung und Unterstützung z.B. bei der Förderantrag-
stellung durch die Energieagentur (EA RLP) im Bereich Klimaschutz und durch das Kompe-
tenzzentrum für Klimawandelfolgen (KfK RLP) im Bereich Klimafolgenanpassung.  
Perspektivisch sollen KKP-Kommunen auch von einer höheren Förderquote bei entspre-
chenden Landesförderprogrammen profitieren. 
 
Die im Anhang beigefügte Beitrittserklärung kann ab 01.03.2022 gebündelt über die Ver-
bandsgemeindeverwaltung beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobili-
tät (MKUEM) RLP abgegeben werden. Sie muss die beabsichtigten Maßnahmen der VG 
und eine Anlage 1 enthalten, in der die beabsichtigten Maßnahmen der Ortsgemeinden bzw. 
Stadt aufgeführt sind. Bei der Auswahl der Maßnahmen kann man sich an einer entspre-
chenden Liste zu beispielhaften Maßnahmen orientieren 
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Die Beitrittserklärung zum KKP mit den Maßnahmen ist eine Selbstbindung ohne Sankti-
onsmechanismus. Mit ihrer Abgabe erfolgt automatisch der Beitritt zum KKP, ohne dass 
noch eine Annahme der Erklärung erfolgen muss. 
 
 
2. Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) 
 
KIPKI-Festbetragsförderung 

 
Flankierend, aber unabhängig vom KKP-Beitritt, wird es ein KIPKI geben, über das 180 Mio. 
Euro Fördergelder bereitgestellt werden. Die VG Unkel erhält aus diesem Topf 380.003,82 
Euro KIPKI ermöglicht eine Kombination mit anderen Förderprogrammen, sofern diese 
keine Kumulierung mit anderen Programmen ausschließen. Ein kommunaler finanzieller Ei-
genanteil ist nicht nötig. 
Grundsätzlich können nur Maßnahmen beantragt werden, die in einer sogenannten „Posi-
tivliste“ enthalten sind, ausnahmsweise aber auch andere Maßnahmen, wenn die Stadt dar-
stellt, inwiefern sie dem Klimaschutz oder der Klimafolgenanpassung dienen. 
Die Maßnahmen können voraussichtlich im Zeitraum vom 01.07. bis 31.10.2023 beim noch 
zu gründenden KIPKI-Referat des MKUEM beantragt werden und der Schlussverwen-
dungsnachweis ist bis zum 31.07.2026 vorzulegen. 
 
Im Rahmen von Informationsveranstaltungen des Landes wurde dabei auf folgende Punkte 
hingewiesen: 
 Es können keine bereits laufenden Projekte finanziert werden, z. B. wenn schon erste 

Planungen laufen oder Mittel im Haushaltsplan eingestellt wurden. 
 Auch finanzschwache Kommunen können frei über die Mittel verfügen, ohne dass die 

Aufsichtsbehörde die Maßnahmen genehmigen muss. 
 Jedes beantragte Projekt wird mit einer dort zu investierenden Summe beantragt.  
 Wenn ein Projekt beantragt und bewilligt und zugewiesen ist, aber nicht durchgeführt 

wird, verfällt das Geld.  
 Es ist also nicht möglich, gleich mehrere Projektideen einzureichen, um in dem Fall das 

Geld umzulenken.  
 Die Gesamtsumme aus allen beantragten Projekten einer VG kann den feststehenden 

maximalen Zuweisungsbetrag nicht überschreiten.  

Als Konsequenz aus diesen Bedingungen sollten möglichst nur Maßnahmen mit einer ho-
hen Realisierungswahrscheinlichkeit beantragt werden. Hierbei sind die zur Verfügung ste-
henden Umsetzungskapazitäten zu beachten wie auch die Tatsache, dass manche Maß-
nahmen sich erst im fortgeschrittenen Prozess als undurchführbar herausstellen. 
 
Welche konkreten Maßnahmen für die Verbandsgemeinde sowie die Ortsgemeinden/ Stadt 
im Rahmen des KIPKI in Angriff genommen werden sollen, ist nicht Gegenstand der aktu-
ellen Beschlussfassung. Dies wird in den kommenden Monaten entsprechend zu erarbeiten 
und zu beschließen sein.  
 
KIPKI-Wettbewerb 

 
Bewerben können sich hier Verbandsgemeinden, kreisfreie Städte, Landkreise und die 
kreisangehörigen Ortsgemeinden/Städte; bei Wasserstoffprojekten unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch private Unternehmen. Gefördert werden die innovativsten Leuchtturm-
projekte, die über die Landesgrenzen hinaus Beispielcharakter für den Innovationsgeist im 



932 
 

 
Land und eine zukunftsgerichtete Klimaschutzpolitik haben. Darunter fallen Maßnahmen zur 
Nutzung der Wasserstofftechnologie, zu kommunalen Nahwärmenetzen, zur klimafreundli-
chen Ausgestaltung der Innenstädte und von kommunalen Begegnungsstätten in Ortsge-
meinden/Städten wie auch ganzheitliche Konzepte und neue Ideen. Die Modalitäten der 
Entscheidungsfindung durch eine Expertenjury sind noch in der Erarbeitung. 
 
Hinweis: 
Im Falle dessen, dass die Kommune dem Beschlussvorschlag folgt, tritt sie im Sinne der 
o.g. Selbstverpflichtung dem Kommunalen Klimapakt bei. Im Rahmen der Beitrittserklärung 
ist bereits anzugeben, welche Maßnahmen die jeweilige Kommune im Bereich des Klima-
schutzes und der Klimawandelanpassung künftig in Angriff nehmen möchte. Da die Ent-
scheidung zu einer konkreten Maßnahmenidentifikation aus mehreren Gründen nicht so 
kurzfristig erfolgen kann, haben wir in der anliegenden Beitrittserklärung eine noch recht 
allgemeine und umfassenden Formulierungsvorschlag unterbreitet, unter den dann im wei-
teren Findungsprozess verschiedene Maßnahmen für die Antragstellung im KIPKI und an-
deren Förderprogrammen subsummiert werden können. 
 
Näheres auch zu den diversen Maßnahmen- und Positivlisten s. unter:  
https://www.staedtetag-rlp.de/presse/aktuelles/29-11-2022-kipki-kkp 
 
Beschluss-Nr.: 427/19-24 

Der Stadtrat Unkel beschließt dem Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP) beizu-
treten und stimmt der beigefügten Beitrittserklärung zu. 
Die Stadt verpflichtet sich, ihre Anstrengungen im Hinblick auf die Klimaschutzziele des 
Landes RLP weiter zu verstärken und schrittweise weitergehende und über das Bisherige 
hinausgehende Maßnahmen zu Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Anpas-
sung an die Klimawandelfolgen zu ergreifen. Folgende Maßnahmen sollen hierzu in Angriff 
genommen werden: 
 

- Klimaschutz: 
Einführung und Aufbau von Öffentlichkeitsarbeit, Partizipationsformaten, Sensibili-
sierung und Motivation von Akteursgruppen, Verbesserung des Know-Hows für 
übergeordnete klimarelevante Teilthemen in der Verwaltung und den Räten, Umset-
zung von Maßnahmen im Bereich Energie, Mobilität, Natur und Umwelt möglichst 
mit Multiplikatoreffekt im Bereich Klimaschutz 

- Anpassung an die Klimawandelfolgen: 
Einführung und Aufbau von Öffentlichkeitsarbeit, Partizipationsformaten, Sensibili-
sierung und Motivation von Akteursgruppen, Verbesserung des Know-Hows für 
übergeordnete klimarelevante Teilthemen in der Verwaltung und den Räten, Umset-
zung von Maßnahmen im Bereich Energie, Mobilität, Natur und Umwelt möglichs 
mit Multiplikatoreffekt im Bereich Klimawandelfolgen 

Die Verbandsgemeindeverwaltung wird beauftragt, die nötigen Schritte in die Wege zu lei-
ten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
ANLAGE – Beitrittserklärung 
 

https://www.staedtetag-rlp.de/presse/aktuelles/29-11-2022-kipki-kkp
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TOP 3 Parkraumbewirtschaftung 

 
Die Baumaßnahme Siebengebirgsstraße in Unkel soll im Frühjahr 2023 fertiggestellt wer-
den. Im Bereich des Bahnhofes wurden im Rahmen der Baumaßnahme 57 Parkplätze ge-
schaffen. 

Von diesen 57 Parkplätzen wurden im Vorfeld 11 Parkplätze mittels Nutzungsvertrag an den 
Eigentümer des Bahnhofsgebäudes übertragen. Weiterhin werden in diesem Bereich 3 Be-
hindertenparkplätze, 3 Parkplätze für Taxen, 2 Parkplätze mit Elektroadestationen und ein 
Betriebsparkplatz für die Deutsche Bahn AG ausgewiesen.  

Der öffentlichen Nutzung können demnach lediglich 37 der 57 Parkplätze ohne einge-
schränkten Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden. 

Aufgrund der zahlreichen Anwohnerfahrzeuge und der hohen Anzahl Pendler möchte die 
Stadt Unkel, dass in diesem Bereich eine Parkraumbewirtschaftung eingeführt wird. 

Unter Parkraumbewirtschaftung ist die zielgerichtete Steuerung des Verhältnisses von Park-
platzsuchverkehr zur Anzahl verfügbarer Parkplätze im öffentlichen Straßenraum zu verste-
hen. Parkraum wird vor allem dort bewirtschaftet, wo die Zahl der parkenden Fahrzeuge die 
Zahl der verfügbaren Parkplätze übersteigt und somit eine Überschussnachfrage besteht. 
Eine Überschussnachfrage kann weiterhin zu einem erhöhten Parksuchverkehr und damit 
zu erhöhten Lärm- und Umweltbelastungen führen, sowie einen Anreiz darstellen, sein Fahr-
zeug entgegen den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zum Parken abzustellen. 

Im Fall der Parkplätze rund um den Bahnhofsvorplatz wird die gebührenpflichtige Bewirt-
schaftung mittels Parkscheinautomat favorisiert. Auf der rückwärtigen Seite des Bahnhofs-
geländes (ehem. Güterbahnhof an der Rabenhorststraße) wird weiterhin ein kostenfreier 
PKW-Parkplatz ohne zeitliche Befristung eingerichtet. 
 
Die Beschaffung bzw. Mittelbereitstellung erfolgt über die Straßenbaumaßnahme „Sieben-
gebirgsstraße“ Gegebenenfalls müssen nach Abschluss der Maßnahme zusätzliche Mittel 
über einen Nachtragshaushalt bereitgestellt werden. 

Weiterhin sind jährliche Mittel in Höhe von 1.000 Euro für laufende Kosten (Wartungsarbei-
ten, LTE-Verbindung, Lizenzgebühren) in den Haushalt der Stadt Unkel einzustellen. 

Die Erlöse aus dem Verkauf der Parkscheine sind den anfallenden Kosten gegenzurechnen. 

Beschluss-Nr.: 428/19-24 
Der Stadtrat Unkel beschließt in einem Grundsatzbeschluss, im Bereich der Siebengenge-
birgsstraße zwischen der Bahnhofstraße und dem „Alten Kirchweg“ eine Parkraumbewirt-
schaftungszone einzurichten. Die Bewirtschaftung soll mittels 2 Parkscheinautomaten erfol-

gen. 

Die Verbandsgemeindeverwaltung Unkel wird gebeten im Bereich der Siebengengebirgs-
straße zwischen der Bahnhofstraße und dem „Alten Kirchweg“ eine Parkraumbewirtschaf-
tungszone anzuordnen und die Stadt Unkel erteilt hiermit das gemeindliche Einvernehmen 
zur Einrichtung der Parkraumbewirtschaftungszone. 

Weiterhin wird die Verbandsgemeindeverwaltung Unkel mit der Erstellung einer Satzung 
über die Festsetzung von Parkgebühren für die Stadt Unkel beauftragt. 
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Abstimmungsergebnis: 
18 Ja-Stimmen 
2 Nein-Stimmen 
mit Stimmenmehrheit 
 
Der Vorsitzende weist daraufhin, dass die Gebührensatzung in der nächsten HA-Sitzung 
beraten wird. 
 
Die Verwaltung wird gebeten, zu überprüfen, ob 3 Parkplätze für Taxen notwendig sind oder 
ob auch 2 Stellplätze ausreichend wären. 
 
Zudem soll eine Beschilderung für den kostenlosen Park&Ride Parkplatz an der Raben-
horststraße angebracht werden. Hierfür bittet der Vorsitzende um Vorschläge von der Ver-
waltung (u.a. mit Hinweis-Schildern an den Unterführungen).  
 
 
TOP 4 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Unkel vom 18.06.2019 

-  Erhöhung der Entschädigung nach § 10 der Hauptsatzung 

 
Gemäß § 9 Absatz 1 der Hauptsatzung der Stadt Unkel kann für ehrenamtlich Beschäftigte 
im Rahmen von Aufgaben in der Zuständigkeit der Stadt Unkel auf Grund eines Beschlusses 
des Rates oder im Rahmen der laufenden Verwaltung eine Entschädigung von bis zu 10,00 
€ je geleisteter Stunde gewährt werden. 
 
Die Stadt Unkel möchte den Stundensatz auf 15,00 € anheben. 
 
Dementsprechend muss § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung wie folgt angepasst werden: 
 
„Für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen von Aufgaben in der Zuständigkeit der Stadt 
Unkel kann auf Grund eines Beschlusses des Rates oder im Rahmen der laufenden Ver-
waltung eine Entschädigung von bis zu 15,00 € je geleisteter Stunde gewährt werden.“ 
 
Beschluss-Nr.: 429/19-24 
Der Stadtrat Unkel beschließt die nachstehende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Unkel vom 18.06.2019 

 
1. Satzung  

zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Unkel vom 18.06.2019 
 
Der Stadtrat hat aufgrund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 
der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) folgende 1. 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Unkel vom 18.06.2019 beschlossen. 

 
§ 1 

§ 9 Absatz 1 
Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter wir wie folgt geändert: 
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1)      Für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen von Aufgaben in der Zuständigkeit der Stadt 
Unkel kann auf Grund eines Beschlusses des Rates oder im Rahmen der laufenden Ver-
waltung eine Entschädigung von bis zu 15,00 € je geleisteter Stunde gewährt werden. 
 

 
§ 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Unkel den 24.01.2023 
Stadt Unkel 
 
 
Gerhard Hausen 
Stadtbürgermeister 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
 
TOP 5 Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter 

 
TOP 
5.1 

Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter 

 
Bauvoranfrage:   § 34 BauGB 
Gemarkung:   Unkel 
Flur:   2 
Flurstück:   0422/0018 
Lage des Baugrundstückes: Am Schröterkreuz 5 
Bauvorhaben:   Errichtung einer Mauer zur Grundstücksabgrenzung und 
   als Schutz vor Verkehrslärm durch die B42 
 
Beschluss-Nr.: 430/19-24 

Das Einvernehmen nach § 36 BauGB wird -soweit erforderlich- erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Der Bauvoranfrage wird gemäß Empfehlung der Verwaltung zugestimmt. 
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TOP 
5.2 

Einvernehmen zu Planungen und Bauvorhaben Dritter 

 
Bauvoranfrage:   § 34 BauGB 
Gemarkung:   Unkel 
Flur:   2 
Flurstück:   0942/0223 u.a. 
Lage des Baugrundstückes: Im Pösten 2, 2a, 2b 
Bauvorhaben:   Zulässigkeit der Bebauung mit zweigeschossigen 
   Wohnhäusern 
 
Beschluss-Nr.: 431/19-24 

1. Das Einvernehmen nach § 36 BauGB zu den Garagen wird -soweit erforderlich- nicht 
erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

 
Beschluss-Nr.: 432/19-24 

2. Das Einvernehmen nach § 36 BauGB zum sonstigen Vorhaben wird -soweit erforderlich- 
erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Der Bauvoranfrage wird gemäß Empfehlung der Verwaltung im Punkt 1 (Einvernehmen zu 
den Garagen) nicht zugestimmt, im Punkt 2 (Einvernehmen zum sonstigen Vorhaben) zu-
gestimmt. 
 
 
TOP 6 Ergänzungswahl Ausschüsse 

 
Frau Daniela Görken-Bell hat ihr Mandat als Stellvertreterin für Herrn Prof. Dr. Wolfgang 
von Keitz im Haupt-, Wirtschaftsförderungs-, Planungs- und Bauausschuss 
sowie das Mandat als Stellvertreterin für Herrn Achim Cordewener im Rechnungsprü-
fungsausschuss niedergelegt. 
 
Hierfür sind entsprechende Ersatzwahlen vorzunehmen. 
 
An der Abstimmung nimmt der Vorsitzende gem. § 36 Abs. 3 Ziffer 1 GemO nicht teil. 
 
Der CDU Fraktion obliegt das Vorschlagsrecht. Diese schlägt als stellvertretendes Mitglied 
im Hauptausschuss Herrn Yilmaz Bebek und als stellvertretendes Mitglied im Rechnungs-
prüfungsausschuss Herrn Dieter Borgolte vor. 
 
Beschluss-Nr.: 433/19-24 
Der Stadtrat beschließt gem. § 40 Abs. 5 GemO die Wahl im offenen Abstimmungsverfahren 
durchzuführen. 
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Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
An der Abstimmung nahm nicht teil: 
Herr Gerhard Hausen 
 
 
Beschluss-Nr.: 434/19-24 
Der Stadtrat wählt: 
 
1. Herrn Yilmaz Bebek als Stellvertretung für Herrn Prof. Dr. Wolfgang von Keitz in den  
Haupt-, Wirtschaftsförderungs-, Planungs- und Bauausschuss  
 
und  
 
2. Herrn Dieter Borgolte als Stellvertretung für Herrn Achim Cordewener in den Rechnungs-
prüfungsausschuss 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
An der Abstimmung nahm nicht teil: 
Herr Gerhard Hausen 
 
 
TOP 7 Vergaben 

 
Zu diesem TOP liegen keine Inhalte vor. 
 
 
TOP 8 Mitteilung über erfolgte Vergaben 

 
Vergaben wurden nicht erteilt. 
 
 
TOP 9 Annahme von Spenden 

 
Gem. § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO entscheidet der Stadtrat Unkel über die Annahme von 
Spenden. 
 
Sparkasse Neuwied, Hermannstraße 20, 56564 Neuwied hat am 03.01.2023 einen Betrag 
in Höhe von 960,00 Euro überwiesen. Diese Spende soll für Seniorenfeiern genutzt werden. 
 
Beschluss-Nr.: 435/19-24 

Der Stadtrat Unkel beschließt die Annahme der vorgenannten Spende. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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TOP 
10 

Mitteilungen und Anfragen 

 
Asphaltierung Siebengebirgsstraße 
Der Vorsitzende berichtet, dass sich die Asphaltierung in der Siebengebirgsstraße leider 
verzögert hat. Ein neuer Termin ist für kommenden Montag, den 30.01.2023 angesetzt. 
 
St. Sebastianus-Kirmes Heister 
Der Vorsitzende dankt allen Ratsmitgliedern, die die Heisterer Kirmes letztes Wochenende 
besucht haben. Dies unterstreicht auch die Bürgernähe der Ratsmitglieder. 
 
Nächste HA-Sitzung am 14.02.2023 
Der Vorsitzende informiert, dass in der nächsten HA-Sitzung am 14.02.2023 die Vorbera-
tung für den Doppelhaushalt der Stadt als Punkt mit auf der Tagesordnung steht. 
Zudem, so teilt der Vorsitzende weiter mit, wird in der Sitzung ein Vertreter der KEVAG-
Telekom das Konzept für einen Gigabitausbau in der Stadt Unkel vorstellen. 
 
Immobilie Frankfurterstraße 42 
Der Vorsitzende teilt mit, dass monatelang versucht wurde, die Immobilie Frankfurterstraße 
42 zu verkaufen – dies leider ohne Erfolg. Jetzt finden weitere Gespräche zwischen KV, 
VGV, SGD Nord, der Stadt Unkel und dem Investor statt. Das Ziel soll sein, eine akzeptable 
und realisierbare Lösung zur Nutzung der Fläche zu finden. Nähere Infos dazu gibt es noch 
nicht. 
 
Prüfung des Hybridrasens 
Der Vorsitzende berichtet, dass die VGV im Auftrag der Stadt Unkel ein Labor (hier: LLS 
Labor für Landschafts- und Sportstättenbau aus Osnabrück) für die Überprüfung des Hyb-
ridrasens beauftragt hat. Es wird eine Bestandsaufnahme einschließlich eines Fachgutach-
tens zur wirtschaftlichsten Pflege und Nutzung erstellt. 
Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden diese unverzüglich mitgeteilt, gibt der Vorsitzende 
weiter bekannt. 
 
Unterbringung Flüchtlinge 
Der Vorsitzende bittet darum, noch einmal im Bekanntenkreis oder bei sich selbst zu prüfen, 
ob Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt werden kann. 
Der Vorsitzende gibt weiter bekannt, dass in der nächsten HA-Sitzung am 14.02.2023 zu-
dem auch über eine Interims-Unterbringung für Flüchtlinge in Unkel beraten wird.  
 
Städtepartnerschaftsfest in Kamen 
Der Vorsitzende informiert, dass vom 18.05. bis 21.05.2023 ein Städtepartnerschaftsfest in 
Kamen stattfinden wird. Unter dem Motto „Building Bridges“ werden das 55. und 45. Beste-
hen der Städtepartnerschaften zwischen Kamen, Montreuil-Juigné und Ängelholm gefeiert. 
Die Stadt Unkel wird für Samstag, den 20.05.2023 eine Bürgerfahrt dorthin organisieren. 
 
Convivo insolvent 
Ratsmitglied Volker Thomalla berichtet, dass der Wohn- und Pflegeheimbetreiber „Convivo“ 
Insolvenz angemeldet hat. Die Convivo-Gruppe betreibt aktuell auch das Seniorenheim in 
Unkel-Scheuren. Ratsmitglied Volker Thomalla möchte auf die Situation aufmerksam ma-
chen und es kann vermutet werden, dass diesbezüglich eventuell noch etwas auf die Stadt 
zukommen wird. 
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Sportplatz aktuell 
Ratsmitglied Christian Efferoth teilt mit, dass durch Schnee und Regen in den letzten Tagen 
der Rasen auf dem Sportplatz sehr weich ist und fragt an, ob es nicht sinnvoll wäre, den 
Platz zu sperren. Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass die Vereine informiert sind und wis-
sen, dass bei einer derartigen Wetterlage das Spielfeld nicht bespielbar ist. 
 
Fritz-Henkel-Straße 
Ratsmitglied Alfons Mußhoff fragt an, ob damals, vor der Sanierung der Siebengebirgs-
straße und Umleitung über die Fritz-Henkel-Straße eine Bestandsaufnahme der Fritz-Hen-
kel-Straße gemacht wurde. Und wer die Kosten dafür übernimmt, sollte es für die Zeit der 
Umleitung Schäden an der Straße geben. 
Der Vorsitzende teilt mit, dass vor der Einrichtung der Umleitung eine Bestandsaufnahme 
gemacht wurde und für etwaige Schäden wohl die Stadt aufkommen müsste. 
 
Müllabfuhr 
Ratsmitglied Knut von Wülfing spricht nochmal die geänderten Tage der Müllabfuhr an und 
fragt, ob dies nun positiv für die Stadt zu werten ist.  
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass die Verlegung leider ziemlich missglückt ist. Es war 
anders angedacht, als es nun umgesetzt wurde. Zudem ist der gedruckte Abfuhrkalender 
ziemlich kompliziert. 
Leider kann man für das Jahr 2023 nichts mehr ändern, aber für nächstes Jahr wird es einen 
Versuch geben, die Tage wieder zu verlegen.  
Als Hinweis wird noch erwähnt, dass die Weihnachtsbäume am Donnerstag, den 
26.01.2023 abgeholt werden.  
 
Sperrung Parkplatz an der VR-Bank 
Ratsmitglied Volker Naaß fragt an, warum der Neven-DuMont-Parkplatz (an der VR-Bank) 
am 25.01.2023 voll gesperrt ist. Der Vorsitzende wird dies prüfen; er geht aber davon aus, 
dass dort Pflegemaßnahmen vom städtischen Bauhof vorgenommen werden. 
 
 
Nachdem keine weiteren Mitteilungen und Anfragen mehr erfolgen, schließt der Vorsitzende 
die öffentliche Sitzung um 19:40 Uhr und eröffnet den nichtöffentlichen Sitzungsteil. 
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Nachdem keine weiteren Anfragen und Mitteilungen erfolgen, schließt der Vorsitzende die 
nichtöffentliche Sitzung um 19:59 Uhr und eröffnet den öffentlichen Sitzungsteil. 
 
 
TOP 
15 

Bekanntmachung der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

 
Der Vorsitzende gibt die im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse und Ergebnisse 
bekannt:  
 
1.) 
Der Stadtrat steht der Prüfung auf Windenergie und Nahwärme positiv gegenüber. 
 
2.) 
Über die Anfrage auf Übernahme des Kleinspielfeldes im BHAG Sportpark an die Stadt 
hat der Stadtrat beraten. Der Förderverein wird informiert, dass das Kleinspielfeld vor einer 
möglichen Übernahme vom TÜV und der Unfallkasse abgenommen werden muss (ver-
kehrssicher). Der Stadtrat hat hier noch nicht endgültig entschieden. 
 
3.) 
Der Stadtrat von Unkel beschließt – vorbehaltlich der Zustimmung der Ortsgemeinde Erpel 
und der Zustimmung der Kommunalaufsicht zum Haushalt - dem vorgeschlagenen Flächen-
tausch mit der Ortsgemeinde Erpel wie folgt zu: 
Die Parzellen im Eigentum der OG Erpel (Erpel, Flur 1, Nrn. 3/0, 11/2 und 1/12) werden 
ohne Wertausgleich mit den im (Teil-) Eigentum der Stadt Unkel stehenden Flächen Erpel, 
Flur 1, Nrn. 14/0 und 15/0 getauscht. Die mit dem Tausch verbundenen Kosten/ Gebühren 
werden von der Stadt Unkel übernommen. Es soll ein Passus für einen vorgesehen werden, 
dass im Falle der Umwandlung der genannten Flächen in Bauland die beiden Kommunen 
sich wechselseitig verpflichten, der jeweiligen Voreigentümerin einen entsprechenden Wer-
tausgleich zu zahlen. 
 
 
Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20:00 Uhr. 
 
 
 
 

   
Der Vorsitzende  Die Schriftführerin 

 


